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BetrieB und Verkehr

Die derzeit auf Strecken mit einfachen be-
trieblichen Verhältnissen im Einsatz befind-
lichen Sicherungstechniken sind eng mit 
dort eingesetzten Betriebsverfahren ver-
flochten. Aus der in diesem Beitrag vorge-
stellten Bestandsaufnahme aller vorkom-
menden Betriebsverfahren in Deutschland 
geht nicht nur die Vielfalt der eingesetzten 
betrieblich-technischen Lösungen hervor, 
sondern auch die Notwendigkeit eines 
innovativen betrieblich-technischen Ziel-
bildes auf Neben- und schwach belasteten 
Hauptbahnen. 

Systematisierung von Betriebsverfahren 
Der Betrieb trägt die Schlüsselfunktionen einer 
Eisenbahn, nämlich nicht nur die Erbringung 
von Verkehrsleistungen, sondern insbesonde-
re in der Rückfallebene auch deren unmittel-
bare Sicherheit. Wesentliches Merkmal des Be-
triebs und der Leit- und Sicherungstechnik ist, 
dass sie aufgrund ihrer Wechselwirkung nicht 
pauschal und allgemeingültig voneinander 
abgegrenzt werden können. Die „betrieblichen 
Regeln“ [1] des Eisenbahnbetriebs und die 
„technischen Mittel“ [1] der Sicherungstechnik 

müssen zusammen eine sichere (im Sinne von 
Safety) Betriebsdurchführung gewährleisten; 
ihre jeweilige Kombination wird als Betriebs-
verfahren bezeichnet [1]. 
Die Vielfalt betrieblich-technischer Kombina-
tionen zur Fahrzeugbewegungssicherung ist 
beträchtlich, sodass die Beschreibung eines ge-
nerischen „Mutter“-Betriebsverfahrens nur bei 
hohem Abstraktionsniveau möglich ist, was es 
wiederum für den operativen Betrieb unbrauch-
bar macht. Allerdings können generische Anfor-
derungen an ein Betriebsverfahren hergeleitet 
werden, wie in [2] in Form der Schutzfunktionen, 
wie etwa der Folge- und Gegenfahrschutz. Ein je-
des Betriebsverfahren, so primitiv es stellenweise 
auch erscheinen mag, muss diese Anforderun-
gen erfüllen. Hinsichtlich des Sicherheitsniveaus 
ist zu betonen, dass es Betriebsverfahren gibt, 
die die Schutzfunktionen eher beim Betrieb, also 
bei menschlichen Funktionsträgern, verorten. 
Bei anderen und als modern zu beschreiben-
den Betriebsverfahren dominiert hingegen die 
Sicherungstechnik fast vollständig die Gewähr-
leistung der Schutzfunktionen im Regelbetrieb. 
Dieser Zusammenhang wird in Abb. 1 für die in 
Deutschland praktizierten Verfahren in qualita-
tiver Hinsicht veranschaulicht. Zu betonen ist, 
dass die Abbildung wegen der Vielfalt an Syste-
men zur Fahrzeugbewegungssicherung keinen 
Anspruch auf allerorts bestehende Gültigkeit 
erheben kann; sie soll vielmehr die Betriebsver-

fahren hinsichtlich ihres prinzipiellen Sicherheits-
niveaus vergleichen. 
Eine besondere Stellung nimmt der Ein-Zug-
Betrieb ein, erübrigt sich doch bei Verkehren 
ausschließlich eines festen Fahrzeugverbands 
jegliche Notwendigkeit einer Abstandshaltung. 
Dies trifft auf völlig autarke Strecken ohne An-
bindung an das übergeordnete Netz uneinge-
schränkt zu, für die aus diesem Grund ohne-
hin kein Systematisierungsbedarf besteht. Für 
im Ein-Zug-Betrieb betriebene Strecken mit 
Übergangsmöglichkeit(en) zu anderen Netzen 
besteht jedoch aus zwei Gründen die Frage nach 
der Realisierung von Folge- und Gegenfahr-
schutz:

 � Es kann wenige Betriebstage im Jahr mit 
Mehrzugbetrieb geben, d. h. es liegt ein ge-
planter Übergang vom Ein-Zug-Betrieb in den 
Zugleitbetrieb (ZLB) vor. Wegen der Routine 
aus dem Ein-Zug-Betrieb ist das Risiko einer 
Fehlhandlung erhöht, klassischerweise ist hier 
das Vergessen einer abzuwartenden Kreuzung 
zu nennen.

 � Es besteht die Gefahr, dass unzulässig ein zwei-
ter Zug in die im Ein-Zug-Betrieb betriebene 
Strecke eingelassen wird, also ein ungeplanter 
Übergang zum „Mehrzugbetrieb“. Der zweite 
Zug kann aus angeschlossenen Strecken bzw. 
Netzen einbrechen oder aus vorheriger Ab-
stellung in einem Nebengleis unzulässig in ein 
Hauptgleis einfahren.

Wie viele Betriebsverfahren  
sind sinnvoll?

Abb. 1: Betriebsverfahren in Deutschland im Spektrum menschlicher vs. sicherungstechnischer Fahrzeugbewegungssicherung (Prinzipdarstellung)
 

Die historisch gewachsene Vielfalt an Betriebsverfahren, für die seit Anbeginn der  
Eisenbahn unveränderte Anforderungen gelten, verlangt nach einer Bestandsaufnahme.
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Beide Aspekte werden i. d. R. ausschließlich 
durch betriebliche Regeln abgesichert und 
sind mit der erhöhten Fehlerrate des Men-
schen gegenüber der Technik behaftet. In-
sofern findet der Ein-Zug-Betrieb in diesem 
Beitrag Beachtung und ist wie in Abb. 1 einge-
ordnet worden.
Trotz der Vielzahl verschiedener Verfahren kön-
nen diese systematisiert werden. Abb. 2 zeigt 
detailliert die Differenzierung der Betriebsver-
fahren in rechtlicher und betrieblicher Hinsicht 
und ordnet so den Begriff Betriebsverfahren in 
die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Ei-
senbahn ein.
Es wird deutlich, dass sich zwei wesentliche 
Auswirkungen der Systematisierung von Be-
triebsverfahren ausmachen lassen:
1. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist 

der Eigentumsstatus einer Eisenbahn, d. h. 
die Klassifizierung als Eisenbahn des Bundes 
(EdB) oder als Nichtbundeseigene Eisen-
bahn (NE). Unstrittig ist die Notwendigkeit 
und die damit einhergehende tiefe Verwur-
zelung in Rechtsnormen des Eigentums-
status. Es verwundert jedoch, dass es auch 
im Kontext von Betriebsverfahren, d. h. in 
betrieblich-operativer Hinsicht eine solche 
Bedeutung hat, sagt das Eigentumsverhält-
nis einer Eisenbahn doch primär nichts über 
die betriebliche Bedeutung oder die siche-
rungstechnische Ausstattung einer Strecke 
aus.

2. Für jedes Betriebsverfahren sind eigene be-
triebliche Regeln nötig, die größtenteils in 
separaten Regelwerken geführt und fortge-
schrieben werden. Durch Unterscheidung 
in EdB („DB-Richtlinien“) und NE („VDV-
Schriften“) existieren für viele Verfahren 
zwei Regelwerke. Das stellt eine besondere 
Anforderung an Betriebspersonale und de-

ren Qualifizierung dar (vgl. Abschnitt „Her-
ausforderungen aus EVU-Sicht“).

3. Daraus folgt, dass für eine präzise Angabe 
der Betriebsdurchführung stets Betriebsver-
fahren und angewendetes Regelwerk ge-
nannt werden muss. So regelt die FV-NE die 
Betriebsverfahren Zugmeldebetrieb (ZMB), 
ZLB, Ein-Zug-Betrieb und Fahren im Sicht-
abstand. Parallel gibt es für die ersten drei 
genannten Verfahren auch das jeweilige 
DB-Regelwerkspendant. Von der alleinigen 
Angabe des Betriebsverfahrens oder des Re-
gelwerks kann also nicht eindeutig auf das 
jeweils andere geschlossen werden.

Bestandsaufnahme  
der Betriebsverfahren in Deutschland
Vor dem Hintergrund sehr differenzierter Be-
triebsverfahren mit unterschiedlichstem tech-
nischem Sicherungsniveau erscheint es von 
großem Interesse, die in Deutschland ange-
wandten Betriebsverfahren quantitativ zu er-
fassen. Im Rahmen einer studentischen Arbeit 
[3] an der Professur für Verkehrssicherungs-
technik der Technischen Universität Dresden 
wurden im Jahr 2020 für alle gelisteten VzG-
Strecken die Betriebsverfahren auf regelspuri-
gen, öffentlichen Eisenbahnen erfasst.
Bei den EdB steht mit dem Infrastrukturre-
gister (ISR) der DB  Netz  AG [4] eine zentrale 
Datenbank zur Verfügung. Insgesamt sind 
Infrastrukturen mit einer Länge von rund 
33 500  km [3] ausgewertet worden. Der ZMB 
kann als Standard-Betriebsverfahren bei den 
EdB bezeichnet werden, lediglich ein Anteil 
von 4 % kann anderen Betriebsverfahren zu-
geordnet werden (Abb. 3). Neben dem ZLB mit 
einem Anwendungsumfang von ca. 970  km 
existiert für den beschleunigten Betrieb auf 
Nebenbahnen der Signalisierte Zugleitbetrieb 
(SZB), teilweise auch unter Einsatz eines elek-
tronischen Stellwerks (SZB-E). SZB (323,7 km) 
und SZB-E (89,7  km) werden ebenfalls nur 
auf einem geringen Streckenanteil betrieben. 
Den Betriebsverfahren werden innerhalb des 
ISR der DB  Netz die jeweils angewendeten 
Regelwerke zugordnet. Neben den Richtlinien 
der Deutschen Bahn AG (DB) (Ril 408 für den 
ZMB, Ril 436 für den ZLB und Ril 437 für den 
SZB/SZB-E) findet die FV-NE geringfügige An-
wendung bei den Regionetzen.
Neben den EdB wird Eisenbahninfrastruktur 
auch von NE betrieben, es werden je nach 
Quelle Streckenlängen zwischen 4300 km und 
5900  km [3] genannt. Die unterschiedlichen 

Abb. 3: Betriebsverfahren im Bereich EdB 

Abb. 4: Betriebsverfahren im Bereich NE 
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Angaben liegen in den jeweils getroffenen 
Abgrenzungen zu nichtöffentlichen bzw. von 
der Regelspur abweichenden Eisenbahnin-
frastrukturen begründet.
Im ISR sind auch Eisenbahnstrecken der NE 
gelistet, detaillierte Daten werden jedoch 
nicht bekanntgegeben. Zentral gehaltene 
Daten zu den Eisenbahnstrecken der NE sind 
nicht vorhanden, worin eine weitere Moti-
vation einer Bestandsaufnahme liegt. Ins-
gesamt konnten die Betriebsverfahren auf 
NE-Strecken von 131 Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen (EIU) identifiziert werden. Da-
tenquellen sind die öffentlich zugänglichen 
Schienennetz-Benutzungsbedingungen 
und Sammlungen betrieblicher Vorschriften 
(SbV), ergänzt mit einer Befragung ausge-
wählter EIU. Folgende Daten basieren auf 
einer untersuchten Streckenlänge von ca. 
5050 km.
Mit einem Anteil von 60 % ist der ZLB das 
Betriebsverfahren mit dem größten Anwen-
dungsumfang im definierten Bereich. Neben 
dem ZMB (1169,9 km; Anteil von 25 %) wer-
den weitere Betriebsverfahren angewendet 
(Abb.  4). In dem verbliebenen Anteil von 
15 % stellen der SZB und der Ein-Zug-Betrieb 
die größten Anteile dar. Außerdem werden 
nach Angabe einzelner EIU ein Rangierbe-
trieb (auf Streckengleisen) angewendet und 
klassisch gelehrte Grenzen von Betriebsstel-
len „erweitert“. In diesem Fall handelt es sich 
wegen der ausschließlichen Durchführung 

von Rangierfahrten nicht um ein eigenstän-
diges Betriebsverfahren, wird in der Statistik 
der durchgeführten Untersuchung jedoch 
separat geführt. Im Weiteren wird das Fahren 
im Sichtabstand auf Basis von § 12 (3) FV-NE 
in sehr geringem Maß angewendet.
Gültige Fahrdienstvorschrift bei den NE ist in 
der Regel die FV-NE, die durch spezifische be-
triebliche Regelungen der einzelnen EIU er-
gänzt und in der SbV bekannt gegeben wird. 
Ausgewählte NE-EIU nutzen abweichend Re-
gelwerke der DB.
Eine besondere Herausforderung bei der 
quantitativen Erfassung von Betriebsverfah-
ren stellt deren jeweilige Abgrenzung dar. So 
sind auf Strecken der EdB die jeweiligen Ver-
fahren häufig allein durch die jeweils gültige 
Vorschrift (s. o.) klar abgrenzbar. Im Bereich 
der NE ist eine entsprechende Kategorisie-
rung problematisch, z. B. bei der Unterschei-
dung zwischen ZLB mit technischen Einrich-
tungen einer Unterstützung (TUZ) und dem 
SZB. So kennt die FV-NE den SZB schlichtweg 
nicht; gleichwohl wird er auf einigen NE – der 
Ril  437 sinngemäß entsprechend – prakti-
ziert. Daher verwenden einzelne EIU eigene, 
nicht einheitliche Definitionen. Im Rahmen 
dieser Bestandsaufnahme werden der Rubrik 
SZB ausschließlich Eisenbahnstrecken zuge-
ordnet, auf denen ortsfeste Signalisierungen 
die Zustimmung zur Abfahrt, ggf. überlagert 
von einer vorherigen fernmündlichen Fahr-
terlaubnis, mitteilen. Dies weicht teilweise 

von den EIU-Angaben ab, die vom „ZLB mit 
technischer Unterstützung“ sprechen.
Innerhalb der Definition des Ein-Zug-Betriebs 
werden Eisenbahnstrecken erfasst, bei denen 
unter Anwendung von § 12 (1) FV-NE auf den 
ZLB verzichtet wird. Theoretisch kennt mit der 
Ril  436 auch das DB-Regelwerk den Ein-Zug-
Betrieb, eine Anwendung ist derzeit jedoch 
nicht bekannt. Unter dem Begriff des Ein-Zug-
Betriebs kann intuitiv auch die Anwendung 
des ZMB auf Stichstrecken verstanden werden. 
Entsprechende Strecken werden jedoch dem 
ZMB zugeordnet, weil die Abstandshaltung 
weiterhin technisch durch den Streckenblock 
in modifizierter Form (Stichstreckenblock) ge-
währleistet wird.
Zur Erfassung angewendeter Betriebsverfah-
ren gehören ferner auch technische Systeme 
zur Realisierung des Folge- und Gegenfahr-
schutzes. Diese sind für ZLB, SZB und SZB-E 
besonders zu erwähnen:
Technische Unterstützungssysteme für den 
ZLB, unter dem Begriff TUZ zusammengefasst, 
sind im Bereich ZLB bei EdB und NE vorhanden 
(Abb.  5), insgesamt rund 1100  km. Unter Be-
rücksichtigung des Anwendungsumfangs ZLB 
(Streckenlänge 3839,4  km) entspricht dies ei-
nem Anteil von 28 %. Ein erhöhter Anteil ohne 
technische Einrichtungen ist im Bereich der NE 
vorhanden. Für einen überwiegenden Anteil 
gibt es keine Angaben zur konkreten TUZ-Bau-
form. Detailliertere Daten liegen für Techniken 
im Bereich des SZB vor (Tab. 1). 

Abb. 5: Anwendung von TUZ im ZLB 
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Technik EdB NE

SIG L 90 (heute Thales) 247,1 km 40 km

Scheidt&Bachmann mit Zugschlusssender  
zur Zugintegritätsprüfung

76,6 km –

SICAS S 5 – 13 km

ohne Zuordnung – 142,1 km

Herausforderungen aus EVU-Sicht bei 
häufigen Wechseln von Betriebsverfahren
Wie in der Bestandsaufnahme gezeigt wur-
de, führen viele normative, organisatorische 
und rechtliche Rahmenbedingungen zu einer 
ausgeprägt heterogenen Landschaft der Be-
triebsverfahren. Um heute den Betrieb auf den 
Nebenbahnen nicht nur sicherungstechnisch 
zu gewährleisten, sondern auch wirtschaft-
lich vertreten zu können, wenden EIU ein 
der betrieblichen Bedeutung angemessenes 
Betriebsverfahren an. Die Herausforderung 
besteht jedoch für die letztliche Zielgruppe, 
die die Vielfalt der Regelwerke beherrschen 
muss, nämlich die Triebfahrzeugführer (Tf ) 
und Fahrdienst- bzw. Zugleiter. Es stellt sich 
daher die Frage, ob die Regelwerke nicht nach 
den Bedürfnissen und Ansprüchen derer aus-
zurichten sind, die mit ihnen arbeiten.
Eine erhöhte Anzahl an unterschiedlichen 
Verfahren und Regeln kann auch in kleinen 
Eisenbahnnetzen vorkommen. Praxisbeispiel 
soll nachfolgend das Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (EVU) Süd∙Thüringen∙Bahn GmbH 
(STB) sein. Das EVU erbringt auf einem Stre-
ckennetz von ca. 370  km Verkehrsleistungen 
im SPNV. Neben Eisenbahninfrastruktur der 
DB  Netz werden Strecken der NE Thüringer 
Eisenbahn (ThE) und Rennsteigbahn (RSBG) 
befahren (Abb. 6). 
Die Rahmenbedingungen stellen für die STB 
als mittelständisches Unternehmen organisa-
torische und wirtschaftliche Herausforderun-
gen dar, um das oberste Ziel eines sicheren 
Eisenbahnbetriebs zu gewährleisten. Unter 
Berücksichtigung vorgegebener Verkehrs-
leistungen sowie der Einflussfaktoren einer 
optimalen Dienst- und Umlaufplanung folgt 
der Einsatz eines jeden Tf auf einem umfang-
reichen Netzanteil. Betriebsverfahren und an-
zuwendende Regelwerke werden innerhalb 
einer Dienstschicht mehrfach gewechselt, 
zum Teil auch für einzelne Betriebsstellen. Ein 
Tf-Einsatz unter erleichterten Bedingungen, 
z. B. mit nur einem Betriebsverfahren, hat ei-
nen negativen Einfluss auf die Flexibilität in 
der Einsatzplanung. Für das EVU besteht die 
Notwendigkeit umfangreicher Ausbildungen 
für die Mitarbeiter im Bereich Betrieb, insbe-
sondere für die rund 110 Tf. Nach einer tä-
tigkeitsbezogenen Erstqualifikation auf Basis 
der Ril  408 sind Qualifikationen für weitere 
Betriebsverfahren erforderlich. Dazu zählen 
Schulungen zur Anwendung der Ril 436 sowie 
der FV-NE und der jeweiligen SbV. Weiterhin 

sind die Variationen von TUZ für den ZLB zu 
schulen. Neben der Wissensvermittlung im 
theoretischen Bereich ist die streckenbezo-
gene Anwendung zu trainieren. Das EVU ist 
gefordert, das Bewusstsein der Tf auf ein stre-
ckenbezogen anzuwendendes Regelwerk zu 
schärfen.
Für die Erreichung des Sicherheitsziels ist in 
diesem Bezug der nachhaltige Lernerfolg we-
sentlicher Faktor, müssen doch die strecken-
bezogenen betrieblichen und technischen 
Regeln korrekt umgesetzt werden. Zeitauf-
wendige Qualifikationen und entsprechende 
Überwachungen der Betriebsdienstmitar-
beiter sind unter wirtschaftlicher Sichtweise 
Diskussionspunkt, jedoch gilt es im Sinne des 
menschlichen Faktors die Regelvielfalt kritisch 
zu betrachten.
Eine erhöhte Anzahl betrieblicher Verfahren 
hat neben der Qualifikation des Betriebsper-
sonals auch Auswirkungen auf den adminis-
trativen Bereich. Interne Strukturen sind auf 
die Regelvielfalt auszulegen, beispielweise sei 
die korrekte Überwachung der Mitarbeiter zu 
nennen. Ergänzend sind auf die STB bezogen 
betriebsrelevante Dokumente dreier EIU zu 
beachten, so ist z. B. die Gestaltung von Fahr-
plänen, SbV und La EIU-spezifisch.
Grundlegendes Ziel sollte es sein, die In-
teroperabilität nicht nur an Staatsgrenzen 
zu betrachten, sondern auch an regionalen 
Schnittstellen weiter zu verbessern. Die fort-
schreitende Harmonisierung der betrieb-
lichen Regelwerke ist aus EVU-Sicht zu be-
grüßen; für den Bereich des ZLB bestehen 
entsprechende Aktivitäten. Betriebspersona-
len sind derzeit bestehende Abweichungen 
zwischen den gültigen Regelwerken ein und 
desselben Betriebsverfahrens schwer vermit-
telbar. Wird z. B. im Bereich ZLB ein Tf zu einer 
Verlassensmeldung aufgefordert, kommt im 
Bereich der Ril 436 die Abkürzung „Ve“, für das 
Geltungsgebiet der FV-NE „Vm“ zur Anwen-
dung. Ähnliches gilt für die vorgeschriebe-
nen Wortlaute, etwa bei der Abstellmeldung. 
Für die Anwender wirken diese Variationen 
unnötig erschwerend, insbesondere wenn in-
nerhalb einer Tf-Schicht zwischen den Regeln 
gewechselt wird.
Für die NE soll abschließend der Vorschlag 
einheitlich strukturierter SbV unterbreitet 
werden. Von „Muster-SbV“ für alle NE mit 
identischem Layout und Strukturierung wür-
den EIU und EVU gleichermaßen durch eine 
verbesserte Handhabbarkeit profitieren.

Weg zu einer Vereinheitlichung
Vorangegangen wurde die Vielzahl an Be-
triebsverfahren aufgezeigt, Schwierigkeiten 
bei deren Systematisierung wurden benannt 
und die sich daraus ergebenden Herausfor-
derungen aus EVU-Sicht erläutert. Die heutige 
Betriebsverfahrenslandschaft und letztendlich 
unsere Betriebsphilosophie hat sich historisch 
entwickelt; eine jede betriebliche Regel hat 
ihre historische Berechtigung. Nichtsdesto-
trotz drängt sich die Frage auf, wie eine zeitge-
mäße Lösung für ein sicheres und einheitliches 
Betriebsverfahren für Nebenbahnen aussehen 
kann, in dem die bisherige Vielfalt aufgeht. Die 
Frage ist nicht neu, für die Möglichkeit einer 
Antwort bzw. Lösung sind die Voraussetzun-
gen momentan aber besonders günstig, was 
an jüngsten Aktivitäten deutlich wird:

 � Die flächendeckende Ausrüstung mit Digita-
len Stellwerken (DSTW) und European Train 
Control System (ETCS) Level  2 ohne Signale 
(L2oS) auf Hauptbahnen der DB Netz [7]
 � Diese einmalige Möglichkeit eines neuen, 
zeitgemäßen und komplexitätsreduzierten 
Regelwerks [5] setzt DB  Netz mit der „Fahr-
dienstvorschrift für den digitalen Bahnbe-
trieb“ um. [6]
 � Vorbildcharakter der neuen dänischen ETCS-
Fahrdienstvorschrift, die weitgehend tech-
nikunahängig und generisch ist und somit 
auf die für den reinen ETCS-Betrieb nötigen 
betrieblichen Regeln beschränkt bleibt und 
damit auch Grundlage eines europäischen 
ETCS-Regelwerks darstellt [7]. 

Bei den soeben benannten Vereinfachungs- 
und Standardisierungsaktivitäten ist die Strate-
gie für Nebenbahnen bislang offengeblieben. 
Dabei sollte es das Ziel sein, auch für unterge-
ordnete Bahnen ein neues, einheitliches und 
anwenderfreundliches Regelwerk vorzulegen. 
Hier stellen sich zwei Herausforderungen:

 � Der flächendeckende Einbau von DSTW und 
ETCS   L2oS auf Nebenbahnen ist nicht wirt-
schaftlich und für die betriebliche Bedeu-
tung überdimensioniert. Ob die „Fahrdienst-
vorschrift für den digitalen Bahnbetrieb“ 
daher auch auf Nebenbahnen sinnvoll ange-
wendet werden kann, ist zweifelhaft.
 � Es ist geboten, bei der Entwicklung eines ein-
heitlichen Regelwerks auch die NE-Bahnen 
miteinzubeziehen, sodass zumindest auf NE-
Strecken mit regelmäßigem Fahrzeugüber-
gang zum EdB-Netz ein einheitliches Regel-
werk angewendet werden kann.

Ein sinnvoller Lösungsweg wäre folglich, für die-
jenigen Bahnen – unabhängig ihres Status als 
EdB oder NE –, die perspektivisch nicht mit L2oS 
ausgerüstet werden sollen, ein einziges, eigen-
ständiges Regelwerk zu verfassen. Hierfür wäre 
wiederum die technische Spezifikation eines 
„Nebenbahn-Betriebsverfahrens“ erforderlich 
– analog zum betrieblichen, technischen und 
betrieblich-technischen Zielbild bei DB Netz [7]. 
Wesentliche Anforderung wäre die vollumfäng-
liche ETCS-Kompatibilität, zumal perspektivisch 
alle Fahrzeuge über ein ETCS-Fahrzeuggerät ver-

Tab. 1: Verbreitung von Techniken des SZB bei EdB und NE
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fügen werden. Konkrete Maßnahme wäre z. B., 
die technischen Unterstützungssysteme im ZLB 
auf ETCS-Komponenten umzurüsten. So könn-
te die Funktion eines 2000  Hz-PZB-Magneten 
durch einen schaltbaren ETCS-Datenpunkt sub-
stituiert werden. Mit der Neuen Sekundärbahn 
wurde gar ein völlig neues Betriebsverfahren 
entwickelt, das aus Sicht des Tf dem L2oS-Betrieb 
entspricht und gleichzeitig die benötigten infra-
strukturseitigen Komponenten durch eine de-
zentrale Systemarchitektur senkt [8]. Damit ist zu 
erwarten, dass die korrespondierenden betrieb-
lichen Regeln weitgehend denen des übrigen 
L2oS-Betriebs entsprechen werden, womit die 
Akzeptanz und Transparenz des Regelwerks bei 
den Anwendern und damit auch die Sicherheit 
in der Rückfallebene weiter gesteigert werden 
können.

Fazit und Ausblick
Die bisherigen Betrachtungen zu DSTW und 
ETCS konzentrieren sich vorrangig auf Trans-
europäische Korridore sowie Hauptbahnen 
in Deutschland. Für eine sichere, nachhaltige 
und wirtschaftliche Strategie auf Nebenbah-
nen besteht enormer Forschungsbedarf, des-
sen Notwendigkeit in diesem Beitrag auch aus 
operativer EVU-Sicht unterstrichen wurde. Da-
mit kann auch der besondere Stellenwert für 
die regionale Erschließung sowie für generelle 
Verkehrsverlagerung gewürdigt werden.
Ungeachtet dessen besteht der Wunsch nach 
einem EdB- und NE-übergreifenden Infrastruk-
turregister mit streckengenauer Aufnahme 
des angewendeten Betriebsverfahrens und 
Regelwerks. Ein Beitrag zu dieser Datenbasis 
wurde hiermit geleistet.  
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Abb. 6: Betriebsverfahren auf den von der STB bedienten Strecken 
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